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Rechtsgrundlagen für den Existenzgründer 
 
 
Vorwort 
 
Das Thema „Rechtsgrundlagen für den Existenzgründer“ ist vielschichtig. Der Existenzgrün-
der ist im Geschäftsalltag in viele Rechtsfragen eingebunden. Das nachfolgende Skript kann 
lediglich Teilsaspekte herausgreifen und, weil das Skript branchenübergreifend gedacht ist, 
nur allgemein auf die Rechtsfragen eingehen.  
Beispiele, Übersichten und Checklisten sollen das Verständnis für den Leser erleichtern.  
Das Skript kann aber keinesfalls eine einzelfallbezogene Beratung durch einen Rechtsanwalt 
ersetzen. Entscheidend ist, dass durch das Vorliegen des Skripts das „Problembewusstsein“ 
des Existenzgründers geschärft wird, um sich nicht unnötigen Haftungsrisiken oder Forde-
rungsausfällen auszusetzen.  
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur Erstellung von Verträgen oder Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bzw. zur begleitenden Beratung ist meist sinnvoll, da dadurch, trotz der 
Honorarkosten, Geld gespart wird.  
 
 

MERKE: Nicht am Anwalt sparen, sondern mit dem Anwalt sparen! 
 
 
Der Autor ist für Anregungen aber auch Kritik dankbar, falls aus Sicht des Existenzgründers 
noch weitere Fragen zukünftig angesprochen werden sollten.  
 
Cham, 01.09.2006 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl 
- Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht -  
 
 
 
 
 
 
 
Freizeichnung: 
Dieses Skript wurde in bestmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie kann aber nicht das Spruchmaterial aller 
deutschen Gerichte berücksichtigen. Folglich ist je nach den Einzelfallumständen mit abweichenden 
Gerichtsentscheidungen zu rechnen. Hinzu kommen technische Neu- bzw. Weiterentwicklungen. Der 
Autor übernimmt hinsichtlich Sach- und Vermögensschäden keinerlei Gewährleistung für evtl. vorhan-
dene Unvollständigkeiten, ungenaue Angaben oder Fehler sowie hinsichtlich einer Änderung von Ge-
setzen, Rechtsprechung, Vorschriften, technischen Normen und Regeln; weiter auch keine Gewährleis-
tung dafür, dass der mit dem Erwerb bezweckte Erfolg tatsächlich eintritt. 
Die Verwendung dieses Skripts oder einzelner Teile davon geschieht ausschließlich auf eigene Verant-
wortung des Erwerbers oder Verwenders. 
Dieser vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die vorgenannten Mängel bzw. Risiken auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Autors zurückzuführen sind. 
 

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Rechtsgrundlagen für den Existenzgründer 
 
1. Allgemeine Grundsätze des Vertragsrechts 
 
Als Unternehmer tritt der Existenzgründer im Geschäftsalltag täglich mit seinem Umfeld in 
Kontakt. Diese Beziehungen sind nicht vom Grundsatz der Über- und Unterordnung (Öffentli-
ches Recht „Staat–Bürger“) gekennzeichnet, sondern vom Grundsatz der Gleichordnung (Pri-
vatrecht „Bürger-Bürger“) zwischen den Beteiligten. Dabei sieht sich der Existenzgründer in 
verschiedenen Rollen. Er ist einerseits Käufer gegenüber Hersteller/Lieferanten, andererseits 
Verkäufer gegenüber Kunden. Gleichzeitig kann er Darlehensnehmer, Mieter, Versicherungs-
nehmer, Arbeitgeber sein. 
 
 

ÜBERSICHT: Vertragsbeziehungen 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Kreditinstitut 
____________________ 
-  Darlehensvertrag,  
   §§ 488 ff. BGB  
-  Giroverträge,  
   §§ 676 f BGB, usw. 

Vermieter 
____________________ 
-  Mietvertrag, §§ 578 

Abs. 2, 535 BGB  
-  Pachtvertrag,  
   § 591 ff. BGB  

 
Existenzgründer 

 
als 

 
Unternehmer 

Hersteller, Lieferanten, 
Nachunternehmer 
- Kaufvertrag,  
  §§ 433 ff. BGB  
- Werkvertrag, 
  §§ 631 ff. BGB, usw. 

Kunden 
- Kaufvertrag, § 433 BGB  
- Dienstver. § 611 ff.BGB  
- Werkver., § 631 ff. BGB  
- Reisever. § 651a ff.BGB 
  usw.  

 
Arbeitnehmer 
- Arbeitsvertrag,  
  §§ 611 ff. BGB  

 
Spediteur 
- Transportvertrag 

 
Leasinggeber 
- Leasingvertrag 

Versicherungen 
____________________ 
- Versicherungsvertrag 

 
Grundlage jeder der genannten Beziehungen ist ein mit Willen der Beteiligten begründetes 
Schuldverhältnis, der „Vertrag“. Im Vertrag regeln die Beteiligten als „Vertragspartner“ ihre 
Rechte und Pflichten.  

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Unabhängig vom Vertragstyp (Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, etc.) bestimmen die 
Parteien meist: 
 
- welche Leistung 
- für welche Vergütung 
- zu welchen Vertragskonditionen 
erbracht werden soll. 
Kenntnisse der Allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts sind für den Existenzgründer 
unabdingbar. 
 
HINWEIS: 
Eine häufige Fehlerquelle ist der Irrglaube, dass nur schriftliche Vereinbarungen wirksam 
sind, mündliche dagegen nicht bindend seien. 
Unternehmer dürfen nicht die Frage, ob ein Vertrag geschlossen wurde, mit der Frage nach 
der Form des Vertrages verwechseln. 
Grundsätzlich sind Verträge formlos wirksam, sei es dass diese mündlich, per Telefon, per 
Telefax oder per E-Mail geschlossen werden. Es gilt der Grundsatz:  
 

Vertrag ist Vertrag 
 
Eine andere Frage ist es, ob dieser Vertrag einer bestimmten Form bedarf. Es gilt im BGB der 
Grundsatz der Formfreiheit. Hiervon gibt es aber auch Ausnahmen, die teils durch die Partei-
en selbst getroffen werden können (gewillkürte Schriftform) aber auch vom Gesetz vorgege-
ben sein können (z.B. notarielle Beurkundung). 
 
Die nachfolgende Darstellung erläutert die Regelungen kurz und zusammenfassend. Über-
sichten und Checklisten ergänzen die Ausführungen und erlauben auch bei knappem Zeit-
budget eine Einarbeitung in die Rechtsmaterie. 
 
1.1. Vertragsabschluss, Angebot und Annahme 
Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass von den Vertragsschließenden inhaltlich über-
einstimmende Willenserklärungen abgegeben werden. Diese Erklärungen können nach 
entsprechenden Vorverhandlungen gleichzeitig abgegeben werden oder aber auch zeitlich 
gestaffelt erfolgen. Die von den Vertragsparteien abzugebenden und auch empfangsbedürf-
tigen übereinstimmenden Willenserklärungen heißen „Angebot“ und „Annahme“. 
 
1.1.1. Angebot 
Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrages ist das Angebot. Mit dem Angebot gibt der 
Anbietende kund, dass er Willens ist, einen Vertrag abzuschließen und damit auch für sich 
selbst Pflichten zu übernehmen. Kein Rechtsbindungswille und damit kein Angebot liegt in 
folgenden Fällen vor: 
 
- Vertragsvorbereitendes Handeln: 
 Hierzu gehört die bloße Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Der Unternehmer stellt 

lediglich sein Leistungssortiment dar, er lädt quasi zur Abgabe von Angeboten ein.  
 

Beispiel: 
  Schaufensterauslagen, Speisekarten, Filmankündigungen, Kataloge, Übersendung eines 

Leistungsverzeichnisses 
 

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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 In all diesen Fällen ist schon deshalb ein Angebot auszuschließen, weil sonst die erhebliche 
Gefahr für den Unternehmer bestünde, größere vertragliche Pflichten einzugehen, als er zu 
erfüllen in der Lage ist. Denn wäre z.B. ein Katalog eines Versandhauses bereits ein Ange-
bot zum Abschluss eines Kaufvertrages, könnten mehrere Kunden gleichzeitig dieses Ange-
bot annehmen, ohne dass genügend Waren vorrätig sind. Der Unternehmer würde sich 
schadensersatzpflichtig machen, wenn er seine vertraglichen Pflichten, nämlich Lieferung 
der Ware, nicht erfüllen könnte.  Es handelt sich also lediglich um eine Einladung zur Abga-
be von Angeboten, die der Unternehmer annehmen möchte.  

 
- Gefälligkeiten: 
 Reine Gefälligkeiten des täglichen Lebens stellen kein Angebot im Rechtssinne dar.  
 

Beispiel: 
  Einladung auf Party oder zum Essen, Mitnahme einer Person 
 
 Auch bei den Gefälligkeitsverhältnissen möchte der anbietende Unternehmer noch keine 

vertraglichen Pflichten eingehen. Lägen in diesen Beispielsfällen bereits Angebote mit bin-
dender Wirkung vor, dann würde sich der Unternehmer schadensersatzpflichtig machen, 
wenn er seine Einladung oder seine Mitnahmepflicht nicht erfüllt.  

 
MERKE: 
Der Existenzgründer muss sich bewusst sein, dass er am Rechtsverkehr teilnimmt. Erklärun-
gen die er abgibt, gleichgültig gegenüber welcher Person und in welchem Medium (im Ge-
spräch, Telefonat, E-Mail, etc.) muss er sich darüber bewusst sein, hiermit bindende Erklä-
rungen abzugeben, die ein Vertragspartner annehmen kann. Die geschilderten Fälle, in de-
nen kein Angebot angenommen wird, sind Ausnahmefälle und wie jeder Ausnahmefall vom 
konkreten Einzelfall abhängig. 
 
1.1.2. Angebotsbindung 
Wer einem anderen ein Angebot unterbreitet, muss sich darüber bewusst sein, dass damit 
für ihn eine Bindung an sein eigenes Angebot eintritt. Dies bedeutet, dass er nicht mehr 
einseitig von seinem Angebot abrücken kann, § 145 BGB.  
Es wäre jedoch unerträglich, würde die Bindung an das Angebot „ewige Zeiten“ andauern. 
Die Bindung an den Antrag erlischt durch Ablehnung, Fristablauf oder Widerruf eines nicht 
bindenden Angebots, § 146 BGB.  
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der anbietende Unternehmer sein Angebot mit Klauseln 
wie „freibleibend“ oder „ohne Obligo“ versehen hat. In diesem Fall besteht keine Bindung.  
 
MERKE: 
Der Existenzgründer muss Angebote mit den genannten Klauseln versehen, wenn er noch 
kein bindendes Angebot abgeben möchte.  
 
1.1.3. Annahmefrist 
Hat der Anbietende eine Frist bestimmt, so kann das Angebot  
- nur innerhalb dieser Frist angenommen werden, § 148 BGB.  
Hat der Anbietende keine Frist bestimmt, so kann das Angebot  
- unter Anwesenden nur sofort, 
- unter Abwesenden bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antragende unter „regelmäßigen Um-

ständen“ den Eingang der Antwort erwarten darf, 
angenommen werden. 

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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MERKE: 
Der Existenzgründer sollte, wenn er Planungssicherheit möchte, das Angebot befristen (z.B. 
an dieses Angebot sind wir bis zum 01.03.2006 gebunden). Er gewinnt dadurch Planungssi-
cherheit und weiß, wie er disponieren muss. Wird keine Frist für ein konkretes Angebot be-
stimmt, ist im Einzelfall unklar, was ein Gericht später unter „regelmäßigen Umständen“ ver-
steht.  
Wurde im Einzelfall keine Frist gesetzt und der Existenzgründer muss sich entscheiden, ob 
und an wen er die Ware bzw. Dienstleistung erbringt, sollte er schnellstmöglich Klärung beim 
Vertragspartner herbeiführen, um Schadensersatzpflichten zu entgehen. Diese drohen dem 
Existenzgründer, wenn er den Vertrag nicht mehr erfüllen kann.  
 
1.1.4. Verspätete oder abgeänderte Annahme (neues Angebot) 
Wird ein Angebot verspätet oder mit Änderungen angenommen, so gilt dieses nach § 150 
BGB als Ablehnung des ersten Angebots, verbunden mit einem neuen Antrag (Angebot). Es 
bedarf dann einer Gegenerklärung des anderen Vertragspartners (Annahmeerklärung), wenn 
ein wirksamer Vertrag zustande kommen soll.  
Die Annahme muss, um einen Vertragsabschluss herbeiführen zu können, nicht nur rechtzei-
tig erklärt werden, sie muss auch in einer schlichten Bejahung des Angebots bestehen 
und darf keine Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstige Änderungen enthalten.  
Eine Annahme, die vom Angebot abweicht und nicht nur eine ungeteilte Zustimmung zum 
Angebot enthält, nennt man eine „modifizierte“ Annahme bzw. „modifizierte“ Auftrags-
bestätigung. Ihr Inhalt ist nicht ein „Ja“ sondern ein „Ja, aber“. Rechtlich ist ein „Ja, a-
ber“ in Wahrheit ein „Nein“. Eine modifizierte Annahme führt nicht zum Vertragsschluss, sie 
gilt lediglich als eine Ablehnung des Angebots, verbunden mit einem neuen Angebot.  
 

VERTRAG 
 
                                  Angebot  
 
       (ja) 
          Annahme 
 

KEIN VERTRAG 
 
                                  Angebot  
 
       (ja, aber) 
          Annahme mit Einschränkungen 
          = Ablehnung mit Gegenangebot 
 
 

Beispiel: 
  Der Vertragspartner schreibt an den anbietenden Unternehmer: 
  Hiermit erteile ich Ihnen den Auftrag, abweichend wünsche ich eine Verlängerung der Ge-

währleistung von 4 Jahren auf 5 Jahre. 
  Der Vertrag ist nicht zustande gekommen, die Annahmeerklärung enthält Änderungen. Es 

bedarf deshalb einer Gegenerklärung (Annahme) des ursprünglich anbietenden Unterneh-
mers.  
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1.1.5. Schweigen im Rechtsverkehr  
Schweigen hat im Rechtsverkehr grundsätzlich keine Bedeutung, selbst dann nicht, wenn ein 
Angebot die ausdrückliche Aufforderung enthält, die Ablehnung mitzuteilen oder mit Erklä-
rungen verbunden ist, dass ein Schweigen als Annahme gilt.  
 

Beispiel: 
  Zusendung unbestellter Waren von Unternehmer an Verbraucher, vgl. § 241a BGB. Die 

Zusendung unbestellter Sachen ist häufig ein Angebot des Unternehmers. Schweigen be-
deutet hier keine Annahme, auch dann nicht, wenn der antragende Unternehmer erklärt, 
der Vertrag gelte bei Nichtablehnung oder Nichtrücksendung als geschlossen.  

 
Schweigen kann im Ausnahmefall eine Willenserklärung durch schlüssiges Verhalten sein, 
soweit eine Erklärungspflicht hinsichtlich der Ablehnung besteht. Schweigen ist also nur im 
Ausnahmefall eine Erklärung.  
Derartige Ausnahmefälle können sein, wenn die Parteien es ausdrücklich vereinbaren, dass 
ein Schweigen einen bestimmten Erklärungswert beispielsweise eine Annahme bedeutet oder 
das Gesetz selbst dem Schweigen eine Erklärungswirkung beimisst. 
 

Beispiel: 
  A sammelt alte Briefmarken. Er vereinbart mit dem Händler B, dass dieser ihm von interes-

santen Angeboten Mitteilungen machen und stets die Briefmarken erwerben soll, wenn A 
nicht  innerhalb einer Woche eine gegenteilige Weisung erteilt. In diesem Ausnahmefall ha-
ben die Beteiligten einen Erklärungswert des Schweigens vereinbart; A muss ablehnen, 
wenn nicht sein Schweigen von B als Einverständnis gedeutet werden soll.  

 
Der Existenzgründer muss zumindest einen weiteren wichtigen Ausnahmefall unbedingt ken-
nen, das sogenannte „Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben“.  
 
1.1.6. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
Das kaufmännische Bestätigungsschreiben ist der wichtigste Fall in der Rechtspraxis, indem 
Schweigen auf ein Schreiben des Vertragspartners Zustimmung bedeutet. 
Damit die Wirkungen eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens eintreten, müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
Voraussetzungen: 
- Bezugnahme auf vorausgegangene Verhandlungen, 
- zeitnahe Bestätigung, 
- inhaltliche Richtigkeit, 
- Empfänger ist Kaufmann oder nimmt ähnlich einem Kaufmann in größerem Umfang am 

Geschäftsleben teil 
- Absender nimmt zumindest wie ein Kaufmann am Geschäftsleben teil. 
 
Widerspricht der Empfänger dem Schreiben nicht unverzüglich, so gilt der Vertrag als mit 
dem Inhalt des kaufmännischen Bestätigungsschreibens zustande gekommen! 
 
Gleichgültig ist, wie das Schreiben bezeichnet ist. Es spielt keine Rolle, ob das Schreiben als 
Bestätigungsschreiben oder Auftragsbestätigung formuliert wird. Maßgeblich sind die Um-
stände und der tatsächliche Inhalt.  

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Achtung Abgrenzung: 
Ein echtes kaufmännisches Bestätigungsschreiben liegt nur vor, wenn der Erklärende von 
einem Vertragsschluss ausgegangen ist. Es reicht nicht aus, dass eine bloße Auftragsbestäti-
gung gemeint ist, das selbst erst dem Vertragsschluss dienen soll. 
Zudem liegt ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben nur dann vor, wenn der Absender 
selbst redlich ist, also den wirklichen Inhalt der Vertragsverhandlungen wiedergibt oder nur 
solche Änderungen und Ergänzungen vornimmt, mit deren Billigung er rechnen kann. 
 
Sind die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt, so gilt der Inhalt des kaufmänni-
schen Bestätigungsschreibens als richtig, es sei denn, 
- der Empfänger widerspricht unverzüglich, wobei unter unverzüglich in der Regel eine Frist 

von 1 bis 2 Tagen angesehen wird, eine Frist von 1 Woche wurde vom BGH bereits als ver-
spätet angesehen oder 

- der Inhalt des Bestätigungsschreibens weicht so erheblich von dem mündlich besprochenen 
ab, dass der Bestätigende mit einer Billigung vernünftigerweise nicht mehr rechnen kann. 

 
HINWEIS: 
Der Existenzgründer soll vorsorglich unverzüglich einem derartigen Schreiben widersprechen, 
wenn es vom tatsächlichen Vertragsinhalt abweicht, da ansonsten die Gefahr besteht, dass 
der Vertrag mit dem  Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande gekommen ist. 
Der Existenzgründer setzt sich erheblichen Beweisproblemen aus, wenn er nachweisen muss, 
dass der Inhalt des Bestätigungsschreibens vom zuvor besprochenen mündlichen Vertragsin-
halt abweicht.  
 

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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2. Vertragsgestaltung Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Bei der Erstellung einer Sammlung eigener Vertragsdokumente sollte der Existenzgründer 
das richtige Augenmaß behalten. Die grundlegenden Dokumente sind: 
- Verträge mit Auftraggebern, Kunden und Nachunternehmern 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
ACHTUNG: 
Dem Existenzgründer ist dringend abzuraten von der Beauftragung zu teurer Berater für ein 
noch nicht erforderliches Vertragswerk einerseits sowie der unüberlegten Übernahme unan-
gepasster und möglicherweise nicht mehr aktueller Dokumente, gar aus dem Internet, ande-
rerseits.  
Häufigste Fehlerquelle ist es, in Eigenregie sich seine Verträge oder AGB´s zusammenzubas-
teln. Der Laie sollte wissen, dass die Vertragsgestaltung selbst für Juristen eine der schwie-
rigsten Aufgaben ist. Flickwerk- oder Puzzleverträge führen sogar zu Nachteilen, da die Folge 
teilweise erhebliche Rechtsnachteile sein können, aber andererseits die Klarheit eines Vertra-
ges oder AGB´s verloren geht. Unklare Verträge führen zum Streit. Streit kostet Geld und 
Kundenbeziehungen! 
 
2.1. Vertragsgestaltung 
2.1.1. Vertragstypen 
Der Existenzgründer benötigt für seinen Geschäftsbereich ein Basiswissen, um Verträge ges-
talten zu können. Er muss in seinem Bereich wissen, welche gesetzlichen Regelungen existie-
ren. Dies ist notwendig um feststellen zu können, wo Handlungs-, Änderungs- oder Ergän-
zungsbedarf besteht.  
Für die vielfältigen im Wirtschaftsleben zu regelnden Sachverhalte stellt insbesondere das 
BGB unterschiedliche gesetzliche Vertragstypen zur Verfügung. Im Folgenden werden 
die in der Wirtschaftspraxis bedeutsamsten Vertragsarten kurz dargestellt: 
 
Kaufvertrag, §§ 433 ff. BGB 
Der Kaufvertrag spielt als Umsatzgeschäft in der Praxis die größte Rolle. Inhalt und Schwer-
punkt des Kaufvertrages ist die Verpflichtung des Verkäufers zur Übereignung von Sachen 
oder Rechten gegen Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer.  
 
Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB 
Beim Werkvertrag schuldet der Unternehmer die Herstellung eines Werkes, also die Herbei-
führung eines Erfolges. Der Besteller verpflichtet sich im Gegenzug zur Entrichtung des 
Werklohns. 
 
Darlehensvertrag, §§ 488 ff. BGB, § 607 BGB  
Beim Darlehensvertrag ist zu unterscheiden zwischen Gelddarlehensverträgen und Sachdar-
lehensverträgen. Durch den Gelddarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer einen Geldbetrag in vereinbarter Höhe für eine bestimmte Zeit zur Verfü-
gung zu stellen. Der Darlehensnehmer muss im Gegenzug nach Ablauf der Nutzungsdauer 
das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückerstatten und einen geschuldeten Zins zahlen.  
Durch den Sachdarlehensvertrag wird dagegen der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darle-
hensnehmer eine vereinbarte, vertretbare Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer hat 
nach Ablauf der Nutzungsdauer Sachen gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten und 
falls das Darlehen entgeltlich ist, zusätzlich Zinsen zu erstatten. 
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Mietvertrag, §§ 535 ff. BGB 
Bei der Miete werden Sachen entgeltlich für gewisse Zeit überlassen. Diese Sachen können 
Wohnungen, Geschäftsräume, aber auch bewegliche Sachen sein.  
 
Pachtvertrag, §§ 581 ff. BGB  
Beim Pachtvertrag gewährt der Verpächter dem Pächter den Gebrauch des gepachteten Ge-
genstandes und die Erträge der Früchte. Dafür muss der Pächter an den Verpächter den 
Pachtzins bezahlen.  
 
Dienst-/Arbeitsvertrag, §§ 611 ff. BGB  
Beim Dienstvertrag wird der Dienstverpflichtete zur Erbringung von Diensten und der Dienst-
herr zur Bezahlung eines Entgelts verpflichtet. Im Gegensatz zum Werkvertrag wird beim 
Dienstvertrag kein Erfolg geschuldet.  
Die weisungsgebundene und unselbständige Tätigkeit des sozial abhängigen Arbeitnehmers 
erfolgt aufgrund eines Dienstvertrages in der Sonderform des Arbeitsvertrages und für die-
sen gelten eine Vielzahl von Sonderregelungen (z.B. Kündigungsschutz). 
 
Sonstige Verträge 
Das Gesetz kennt noch weitere Verträge. Die dargestellten Verträge stellen lediglich einen 
kleinen Ausschnitt der Vertragstypen dar. Es gibt aber auch nicht geregelte Vertragstypen. 
Hier noch zwei atypische Fälle von Verträgen: 
Verträge sui generes: 
Die sind Verträge, die sich nicht unter die vom BGB vorgegebenen Vertragstypen direkt ein-
ordnen lassen. Inhalt dieser Verträge und Rechtsfolge ergeben sich meist aus den zwischen 
den Parteien vertraglich vereinbarten Regelungen.  
Typenkombinationsverträge: 
Dies sind Verträge, die mehrere der im BGB geregelten Vertragstypen kombinieren. Bei ihnen 
ist für die Frage der Anwendbarkeit bestimmter Bestimmungen danach zu fragen, bei wel-
chem Vertragstyp der Schwerpunkt des zu beurteilenden Problems liegt. 
 
HINWEIS: 
Existenzgründer sollten sich unbedingt die Zeit nehmen, die Scheu vor dem Juristendeutsch 
zu verlieren und die für sie einschlägigen Verträge direkt im Gesetz nachzulesen. Bereits aus 
dem Wortlaut ergeben sich für den Existenzgründer bei der Vertragsgestaltung wichtige 
Kenntnisse. Auf Basis des Gesetzeswortlautes lassen sich Verträge gestalten.  
 
2.1.2. Instrumente der Vertragsgestaltung 
Verträge gleicher Gruppenzugehörigkeit weisen oft einen ähnlichen Aufbau und Regelungs-
bereich auf. Allgemein lassen sich folgende Inhalte zusammenfassen: 
 
- Präambel (Vorbemerkung) 
 Zu Beginn wird die Zielrichtung des Vertrages und gegebenenfalls die bisherige Beziehung 

der Parteien zueinander dargestellt. Sinn und Zweck des Vertrages gehören hierher.  
- Parteibezeichnungen 
 Hier wird geregelt, wer mit wem den Vertrag schließt. Es darf kein Unterschied zwischen 

der Parteibezeichnung und den Personen, die später unterschreiben, bestehen (Ausnahme: 
Vertreter mit Vollmacht). 
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- Leistungsinhalt 
 Hier wird geregelt, was eine Partei als Leistung für die andere Partei erbringt. Hier werden 

häufig auch beizufügende Anlagen und Beilagen aufgelistet, aus denen sich der Leistungs-
inhalt ergibt.  

- Entgelt 
 Hier wird geregelt, was die andere Vertragspartei für die Leistung zu bezahlen hat. Hierher 

gehören auch Zahlungsmodalitäten, wie Fälligkeit, Zinsen, gegebenenfalls Abschlagszah-
lungen oder Zahlungspläne.  

- Gewährleistungsklauseln 
 Hier wird geregelt, welche Folgen eintreten, wenn Mängel der Leistung auftreten. Möglich 

und häufig zu finden sind auch Haftungsbeschränkung- und Haftungsausschlussklauseln.  
- Sicherheiten 
 Hier wird geregelt, insbesondere, wenn eine der Parteien vorleistungspflichtig ist, wie die 

Leistungserbringung abgesichert ist. Beispielsweise gehören hierzu Eigentumsvorbehalts-
klauseln, Sicherungsabtretungen, Stellung von Bürgschaften, etc. Umgekehrt können aber 
auch Vertragsstrafenregelungen vorgenommen werden, um eine Motivation zur fristgerech-
ten Leistungserbringung zu erreichen.  

- Gerichtsstand-/Erfüllungsvereinbarungen 
 Hierhin gehören Vereinbarungen, wo der Erfüllungsort der Leistung ist und welches Gericht 

bei Streitigkeiten zuständig sein soll. Bei internationalem Bezug muss auch die wichtige 
Frage des anwendbaren Rechts, beispielsweise das Recht der BRD geregelt werden. 

- Unterschriften 
 Hierhin gehören Ort, Datum, Name und Stellung der Vertragsparteien. Evtl. Vertretungs-

verhältnisse sind hier offen zu legen und gegebenenfalls mit beigefügter Vollmacht nach-
zuweisen. 

 
MERKE: 
Existenzgründer müssen wissen, dass die vorstehenden Ausführungen lediglich die Grund-
struktur eines Vertrages darstellen. Je nach Branche gibt es Abweichungen. 
 
2.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Im Wirtschaftsleben spielen Allgemeine Geschäftsbedingungen eine große Rolle.  
 

Ohne AGB gilt das Gesetz. 
 
Im Grunde genommen ist der Verzicht auf AGB´s nicht dramatisch, denn dafür hat das Ge-
setz Vertragstypen vorgesehen. Man kann also auch ohne AGB´s leben. Ob dies sinnvoll ist, 
ist wiederum eine andere Frage.  
 
2.2.1. Sinn und Zweck von AGB 
AGB´s sollen dessen Verwender schützen und ihm faire vertragliche Grundlagen für Ge-
schäftsbeziehungen sichern. Folgende Vorteile lassen sich erkennen: 
 
- Rationalisierungseffekt 
 Der Unternehmer, der viele gleichartige Geschäfte abschließt, muss nicht in jedem Fall ei-

nen neuen Vertrag aushandeln, sondern kann ein für ihn günstiges, diese wiederkehrenden 
Fälle behandelndes Vertragsmuster entwerfen lassen. 
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- Komplettheit 
 AGB´s stellen sicher, dass wichtige Regelungsbereiche durch den Existenzgründer nicht bei 

einzelnen Verträgen vergessen werden. Da sie einseitig vom Verwender dem anderen Part-
ner gestellt werden, begünstigen sie meistens den Verwender. 

 Die Möglichkeit eigene AGB´s durchzusetzen, hängt von der eigenen wirtschaftlichen 
Marktstärke ab. 

- Aktualisierung 
 Vereinheitlichte AGB´s ermöglichen eine schnelle Anpassung an sich ständig ändernde 

rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und sind ein Beitrag zur Kalkulation von 
Geschäftsrisiken. 

- Schutzfunktion 
 Es wird sichergestellt, dass keine unüberschaubaren Geschäftsrisiken entstehen bzw. dass 

etwaige AGB´s des Vertragspartners zumindest „neutralisiert“ werden. Verweisen beide 
Vertragspartner auf ihre eigenen AGB´s, so gelten diesbezüglich nur die übereinstimmen-
den Formulierungen, im übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.  

 
2.2.2. Definition Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
Nach dem Gesetz sind Allgemeine Geschäftsbedingungen alle für eine Vielzahl von Verträ-
gen vorformulierte Vertragsbedingung, die eine Vertragspartei (der Verwender) nur 
noch der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt, vgl. § 305 Abs. 1 
Satz 1, 2 BGB.  
 
Eine Ergänzung ergibt sich für Verbraucherverträge, also bei Verträgen zwischen einem Un-
ternehmer und einem Verbraucher. Bei diesen Verträgen gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen als grundsätzlich vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie vom 
Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden, vgl. § 310 Abs. 2 BGB.  
 
MERKE: 
Entgegen dieser Definition wird umgangssprachlich unter AGB´s oft das „Kleingedruckte“ 
verstanden, das sich auf der Rückseite von Verträgen, aber auch auf Rechnungen und Lie-
ferscheinen (zur Unwirksamkeit vgl. unten) findet. Der Begriff Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen hat nichts mit der Druckgröße zu tun. Auch Musterverträge oder im Schreibwarenla-
den erhältliche Formularverträge oder selbstentwickelte mehrfacheingesetzte Verträge sind 
Allgemeine Geschäftsbedingungen! 
 
2.2.3. Wirksame Einbeziehung von AGB´s 
Es klingt fast selbstverständlich, aber AGB müssen auch wirksam einbezogen werden. Die 
Praxis zeigt hier viele Fehlerquellen, da viele Existenzgründer, aber auch schon länger am 
Markt tätige Unternehmer, leider ihre sorgfältig gestellten AGB´s in der konkreten Vertrags-
beziehung mit dem Kunden nicht wirksam einbeziehen.  
 
Die AGB müssen bei Vertragsabschluss Bestandteil des Vertrages werden.  
Falls der Hinweis auf die AGB´s erst nach Vertragsabschluss (beispielsweise auf Rech-
nungen oder Lieferscheinen, wie in der Praxis häufig zu finden) enthalten ist, werden die 
AGB nicht Bestandteil des Vertrages. 
 
Darüber hinaus muss der Vertragspartner die Möglichkeit haben, in zumutbarer Weise 
vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen.  
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Deshalb sind bei Vertragsschluss unter Anwesenden die AGB vorzulegen oder zumindest 
die Vorlage anzubieten, oder, falls ein ausdrücklicher Hinweis erfolgt, die AGB zur Einsicht 
auszuhängen oder auszulegen.  
Bei Vertragsschluss unter Abwesenden müssen die AGB grundsätzlich mit dem Ange-
bot übersandt werden. Die AGB können jedoch auch im Katalog oder Prospekt abge-
druckt sein, falls ein entsprechender Hinweis im Angebot erfolgt. 
 
Bei der Einbeziehung gegenüber Unternehmer genügt ein bloßer Hinweis des Verwen-
ders auf seine AGB, falls der Vertragspartner der Einbeziehung nicht widerspricht. Auch hier 
gilt, dass der Hinweis bei Vertragsschluss oder vorher erfolgen muss und nicht erst nachträg-
lich auf irgendwie gearteten Rechnungen oder Lieferscheinen erscheinen. Darüber hinaus 
sind auf Verlangen die AGB´s zu übersenden. 
 
Im Internet muss die Kenntnisnahme so gelöst werden, dass die AGB´s sich in einem Fens-
ter öffnen und wegzuklicken sind und ein Kunde die Kenntnisnahme durch klicken eines But-
tun (Häkchen) bestätigen muss.  
 
MERKE: 
Der Existenzgründer muss AGB´s unbedingt rechtzeitig einbeziehen. Die besten AGB´s 
nützen nichts, wenn sie zu spät gestellt werden. 
 
2.2.4. Auslegung 
Individuell getroffene Vereinbarungen haben Vorrang vor den vorformulierten Vertragsklau-
seln. Unklarheiten gehen bei AGB´s zu Lasten des Verwenders, können sogar zur Un-
wirksamkeit der ganzen Klauseln führen.  
 
2.2.5. Inhalt von AGB´s 
 
Übersicht: 
 
Inhalt von AGB Kein Inhalt von AGB 
Vertragsschluss Konkrete Leistungsbeschreibung 
Regelung Zahlung, Fälligkeit, Verzug Preise  
Gewährleistung Individuelle Abreden 
Haftung, Verjährung von Ansprüchen  
Mitwirkungspflichten des Kunden  
Verschwiegenheitsklauseln  
Gerichtsstand, gegebenenfalls Rechtswahl   
 
Existenzgründer sollten in AGB´s keine Preise nennen. Preise können in Preisverzeichnissen 
aufgenommen werden, die jedoch nicht Teil der AGB´s sind. Dies hat den Vorteil größerer 
Flexibilität. 
Ebenfalls nicht in AGB´s gehören konkrete Leistungsbeschreibungen, da diese meist nicht 
einheitlich sind. Derartiges gehört in ein Angebot oder in eine Vertragsanlage. 
Individuelle Absprachen widersprechen dem Grundprinzip von AGB´s. Diese gehören in den 
Vertragstext selbst.  
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2.2.6. Kontrolle der AGB anhand §§ 305, 310 BGB 
Dem Vertragspartner, dem AGB´s gestellt werden, fehlt meist die wirtschaftliche Stärke, ein-
zelne Bestimmungen auszuhandeln und durchzusetzen.  
Dem Vertragspartner, der Verbraucher ist, fehlt häufig auch die juristische Kenntnis, um die 
Rechtsfolgen der einzelnen Klauseln zu erfassen und beurteilen zu können.  
Um den schwächeren Vertragspartner zu schützen, ist nicht alles, was in AGB´s steht, tat-
sächlich auch wirksam. Wird die Grenze des zulässigen überschritten, kippt die ganze Klausel 
und es gilt nur das Gesetz! 
 
In den §§ 309, 308 BGB sind katalogartig verbotene Klauseln aufgeführt.  
In § 307 BGB wird dieser Katalog durch Generalklauseln ergänzt.  
 

Beispiel: 
  In § 309 Nr. 7b BGB ist es beispielsweise unzulässig, die Haftung bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit auszuschließen. Dies gilt auch für Fälle von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.  

  Gem. § 309 Nr. 8b BGB ist bei Lieferung und Werkverträgen über neu hergestellte Sachen 
der vollständige Gewährleistungsausschluss in AGB´s unzulässig. 

 
Diese Beispiele wären endlos fortzuführen. Die Rechtssprechung fügt zudem ständig neue 
Beispiele an, da auch die Kreativität einzelner AGB-Steller sich nicht erschöpft. 
 
Prüfungsfolge AGB´s: 
1. Begriff der Allgemeinen Geschäftsbedingung, § 305 I BGB  

- Vorformulierung 
- Für eine Vielzahl von Verträgen      
- Veranlassung der Einbeziehung durch Verwender („Stellen“)  
- Keine Individualvereinbarung 
 

2. Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich, § 310 BGB 
 
3. Einbeziehung, § 305a II, III BGB  

- Hinweis des Verwenders 
- Möglichkeit der Kenntnisnahme 
- Einverständnis des Vertragspartners 
- Überraschende Klauseln, § 305c I BGB  

 
4. Auslegung 

- Vorrang der Individualabrede, § 305b BGB  
- Unklarheitenregel, § 305c II BGB  

 
5. Inhaltskontrolle 

- Anwendungsbereich, § 310 BGB und § 307 III BGB  
- Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeiten, § 309 BGB  
- Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit, § 308 BGB  
- Generalklausel, § 307 BGB (erst § 307 II BGB, dann § 307 I BGB) 

 
6. Rechtsfolgen bei nicht einbezogenen oder fehlerhaften AGB, § 306 BGB  
 
7. Umgehungsverbot 
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2.2.7. Rechtsfolgen unwirksamer AGB´s 
An die Stelle unwirksamer AGB´s tritt das Gesetz. Die häufig in Verträgen zu findende Klau-
sel, dass bei Unwirksamkeit eine Klausel gelten soll, die der unwirksamen möglichst nahe 
kommt, ändert hieran nichts. Dies ist eine unzulässige Umgehung der §§ 305 ff. BGB. 
 
Wer zuviel will, bekommt nichts. Die Gerichte prüfen also nicht, ob die Klausel auf einen 
noch gerade zulässigen Inhalt reduziert werden kann. 
 
MERKE: 
Dem Existenzgründer ist es aber nicht verboten, sich selbst zu benachteiligen. Wer als Ver-
wender zu seinen Lasten vom Gesetz abweicht, ist daran gebunden. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Klausel an sich AGB-widrig wäre. Wer ungeschickt AGB´s verwendet, benachteiligt 
sich selbst. Der Existenzgründer muss auch seine Vertragsrolle beachten, ob er z.B. als Ver-
käufer oder Käufer auftritt. Gegenüber dem Kunden ist er Verkäufer und muss als AGB die 
„Verkaufsbedingungen“ einsetzen: Gegenüber seinem Lieferanten ist er Käufer und muss als 
AGB die „Einkaufsbedingungen“ verwenden. Es wäre fatal, wenn der Existenzgründer nicht 
nur gegenüber dem Kunden sondern auch gegenüber dem Lieferanten „Verkaufsbedingun-
gen benutzt und damit sich selbst benachteiligt. Gegenüber dem Kunden wird eine Verjäh-
rungsverkürzung in den AGB´s angestrebt, gegenüber dem Lieferanten dagegen eben nicht! 
Anwaltliche Beratung ist geboten. 
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3. Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften/Fernabsatzverträgen 
 
Der Existenzgründer muss beachten, dass selbst an sich wirksam geschlossen Verträge unter 
dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes widerrufen werden können. Auch hier hilft das 
Gesetz dem Kunden. Von besonderer Bedeutung sind das Widerrufsrecht bei Haustürge-
schäften sowie das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen.  
 
3.1. Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften, § 312 f BGB  
Anwendungsbereich: 
Von einem Haustürgeschäft spricht man, wenn ein Unternehmer einen Verbraucher an des-
sen Arbeitsplatz oder in seiner Privatwohnung aufsucht, um mit ihm einen Vertrag abzu-
schließen, und der Verbraucher diese Vertragsverhandlungen nicht zuvor gewünscht hatte. 
Die Vorschriften zum Haustürwiderruf sind nicht anwendbar, wenn die entsprechenden Ver-
tragsverhandlungen auf Wunsch des Verbrauchers geführt werden oder wenn er sofort zahlt 
und der Preis nicht höher ist als € 40,00. Bei Versicherungsverträgen sind die Vorschriften 
z.B. generell nicht anwendbar (Ausschlusstatbestände). Es gelten daher folgende Vorausset-
zungen: 
 
1. Vertrag über entgeltliche Leistung 
2. zwischen Unternehmer (§ 14 BGB) und Verbraucher (§ 13 BGB) 
3. bestimmt 
4. durch besondere Verhandlungssituationen 

- mündliche Verhandlung am Arbeitsplatz oder in Privatwohnung, Nr. 1 
- vom Unternehmer durchgeführte Freizeitveranstaltung, Nr. 2  
- überraschendes Ansprechen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder öffentlich zugängli-

chen Verkehrsflächen, Nr. 3 
5. Ausschlusstatbestände, § 312 III BGB  

- Versicherungsverträge 
- Bestellung des Unternehmers im Fall des § 312 I 1 Nr. 1, Nr. 1 BGB  
- Erbringung der Leistung sofort bei Vertragsschluss + Entgelt nicht höher als 40 €,Nr. 2 
- Beurkundung durch Notar, Nr. 3 

 
Liegen die Voraussetzungen vor, gilt folgendes: 

- Ein Verbraucher kann eine Bestellung, die er im Rahmen eines Haustürgeschäftes ab-
gegeben hat, innerhalb von 2 Wochen widerrufen. 

- Der Lauf der Widerrufsfrist beginnt erst dann, wenn der Verbraucher über sein Recht 
zum Widerruf ordnungsgemäß belehrt worden ist. 

- Die Widerrufsbelehrung muss sich vom sonstigen Formulartext unübersehbar abhe-
ben, vom Verbraucher unterzeichnet und ihm ausgehändigt werden. 

- Ohne diese Belehrung erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers nicht (früher galt 
6 Monatsfrist)  

 
3.2. Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen, § 312b ff. BGB  
Anwendungsbereich: 
Ein Fernabsatzvertrag liegt vor, wenn ein Kunde Waren oder Dienstleistungen bestellt, ohne 
dass er den Geschäftsbetrieb des Unternehmers aufsucht, also ohne dass die Vertragspartei-
en gleichzeitig am selben Ort körperlich anwesend sind. Auf diese Definition passt die Bestel-
lung: 

- über das Internet 
- per Telefon oder Telefax 
- Versandhandel 
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Es gelten folgende Voraussetzungen: 
 
1.  Fernabsatzvertrag (Def. § 312b I BGB) 

a) Vertrag über die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen 
b) zwischen Unternehmer (§ 14 BGB) und Verbraucher (§ 13 BGB) 
c) unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Def. § 312b II BGB) 
d) außerhalb eines für Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystems 

 
2. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts bei Dienstleistungen, § 312b III BGB  
 
3. Ausschlusstatbestände, § 312d IV BGB  

- speziell angefertigte oder verderbliche Waren, Nr. 1 
- Audio-/Videoaufzeichnung und Software, wenn vom Verbraucher entsiegelt, Nr. 4 
- Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte, Nr. 3 
- Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, Nr. 4 
- Versteigerungen, (§ 156 BGB), Nr. 5 

 
Sofern die Vorschriften über den Fernabsatz anwendbar sind, darf der Verbraucher seine 
Bestellung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf 
kann schriftlich, elektronisch oder durch Rücksendung der Ware erfolgen. Die 2-Wochenfrist 
beginnt, sobald der Unternehmer sämtliche gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat. 
Hierzu gehört es, den Verbraucher ordnungsgemäß: 

- über sein Recht zum Widerruf zu belehren sowie 
- seine Anschrift, 
- die wesentlichen Merkmale des Produkts und dessen Bruttopreis, also auch 
- Informationen über Kundendienst 

und noch einiges mehr offen zu legen. Sofern der Fernabsatzvertrag über das Internet abge-
schlossen ist, muss der Unternehmer zusätzliche Informationspflichten erfüllen, die das Ge-
setz bezüglich des elektronischen Geschäftsverkehrs vorsieht, §§ 312e Abs. 3, 355 Abs. 2 
Satz 1 BGB.  
Erfüllt der Unternehmer seine Informationspflichten nicht oder nicht ordnungsgemäß, endet 
das Widerrufrecht nicht (früher nach 6 Monaten). 
 
Hat der Verbraucher seine Bestellung widerrufen, muss er die Ware an den Unternehmer 
zurücksenden, sofern die Rücksendung durch Paket möglich ist. Die Kosten der Rücksendung 
trägt im Regelfall der Unternehmer. 
Es ist denkbar, dass die Parteien bei Vertragsschluss vereinbaren, dass diese Kosten vom 
Verbraucher zu tragen sind. Dies geht nur, bei Bestellungen bis zu einem Warenwert von 
max. € 40,00. Entspricht das gelieferte Produkt nicht der Bestellung, braucht der Verbrau-
cher die Kosten der Rücksendung in keinem Fall zu tragen, vgl. § 357 BGB. 
 
TIPP: 
Sofern der Existenzgründer im Anwendungsbereich des Haustürgeschäftes oder im Bereich 
von Fernabsatzverträgen tätig ist, sollte er sich dringendst rechtlich beraten lassen. Eine 
ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung ist unabdingbar, da ansonsten die Gefahr besteht, 
dass nachträglich bereits geschlossene Verträge widerrufen werden und rückabzuwickeln 
sind.  
Dieses Risiko muss kalkulierbar bleiben, weshalb auf eine nachweisbare Widerrufsbelehrung 
größter Wert zu legen ist.  
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4. Forderungsmanagement 
 
Existenzgründer sind durch die mangelnde Zahlungsmoral in Deutschland bedroht. Tatsache 
ist, dass Unternehmer, die ein höher entwickeltes Forderungsmanagement haben, seltener 
Zahlungsausfälle haben, stärker für innerbetriebliche Schwachstellen sensibilisiert sind und 
nicht ständig in einem Liquiditätsengpass arbeiten müssen.  
 
4.1. Zahlungsverzug, Rechtsgrundlagen 
Vorab ein Wort zu den Begriffen, insbesondere was unter Zahlungsverzug zu verstehen ist. 
Die Begriffe Fälligkeit und Verzug werden häufig miteinander verwechselt, haben aber unter-
schiedliche Konsequenzen. Fälligkeit ist lediglich eine Voraussetzung des Verzuges. Im Nach-
folgenden geht es nur um den Verzug! 

Fällig wird eine Leistung in dem Zeitpunkt, in dem der Schuldner verpflichtet ist, sie zu er-
bringen, der Gläubiger folglich das Recht hat, sie zu fordern. 

Verzug bedeutet ein schuldhaftes Nichtleisten trotz Fälligkeit und der nachstehend genann-
ten Voraussetzungen. Ist ein Schuldner in Verzug geraten, kann der Gläubiger neben der 
Erfüllung der Leistung auch Schadensersatz für die Verzögerung verlangen. 
 
Für den Verzug des Schuldners müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein; § 286 BGB: 
1. Wirksamer Anspruch des Gläubigers 
2. Nichtleistung des Schuldners 
3. Fälligkeit des Anspruchs 
4. Einredefreiheit (z.B. keine Verjährung des Anspruchs) 
5. Mahnung oder Entbehrlichkeit nach § 286 II, III BGB n.F. 
6. Vertretenmüssen des Schuldners 
 
4.1.1 Eintritt des Verzuges 
Hauptproblem in der Praxis ist Punkt 5 der Voraussetzungen, weil die Notwendigkeit und 
Bedeutung der Mahnung verkannt werden. 
 
1. Schuldner leistet auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, § 286 I BGB. 

(Mahnung ist eine eindeutige Aufforderung an den Schuldner, die Leistung zu erbringen) 
 

2. Mahnung ist gem. § 286 II BGB entbehrlich bei: 
 

- Zeitbestimmung nach dem Kalender; § 286 II Nr. 1 BGB 
 

Beispiel: 
Vertragliche Absprache zwischen den Parteien, dass die Leistung am 01.10. oder Ende Juli 
oder 10 Tage nach Vertragsschluss zu erbringen ist. In diesen Fällen kommt der Schuldner 
ohne Mahnung mit Ablauf des genannten Termins (also am 02.10. oder am 01.08. oder am 
11. Tag nach Vertragsschluss) in Verzug. 
 

- Berechnungsmöglichkeit nach dem Kalender; § 286 II Nr. 1 2 BGB 
Die Leistungszeit kann vom Zeitpunkt irgendeines Ereignisses nach dem Kalender be-
rechnet werden. Ereignisse können sein z.B. Lieferung, Rechnungsstellung etc.. 
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Beispiel: 
„2 Wochen nach Lieferung oder 2 Wochen nach Rechnungserteilung“ 
Parteien vereinbaren, dass die Leistung 10 Tage nach Rechnungserhalt zu erbringen sei. 
Damit besteht Verzug am 11. Tage nach Rechnungserhalt. 
 

Aber Achtung! Erforderlich ist, dass der Zeitraum zwischen dem Ereignis und 
der Leistung für den Schuldner „angemessen“ ist ! 

 
Beispiel: 
Zahlung sofort nach Lieferung. 
Dies ist unwirksam. Es wird auch keine angemessene Frist in Lauf gesetzt. 
 

- Ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung durch den Schuldner; § 286 II Nr. 3 
BGB 

 Mahnung ist entbehrlich, wenn Schuldner das „letzte Wort gesprochen“ hat! 
 
Beispiel: 
V verkauft an K seinen Pkw. Nach Vertragsschluss kommt es zu einem Streit über die Frage, 
ob die 4 Winterreifen mitverkauft seien. Daraufhin schreibt V dem K, dass er sich nunmehr 
nicht mehr an den Vertrag gebunden halte und den Pkw dem K auf keinen Fall überlassen 
werde. 
 

Bei dieser Sachlage wäre eine Mahnung eine leere Formalie, da bereits der Schuldner 
klargestellt hat, dass er die Leistung nicht erbringen wird. Dies hat der Gesetzgeber 
nun ausdrücklich festgeschrieben. Aber Vorsicht! Die Verweigerung des Kunden muss 
man auch beweisen können. 
 

- Bei besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen. 
 Zu denken ist an Fälle eines die Mahnung hinderndes Verhalten des Schuldners, 

Selbstmahnung oder bei besonderer Eilbedürftigkeit. 
 

Beispiel: 
Im Hotel des H fällt gegen Ende Februar die Zentralheizung einschließlich der Warmwasser-
bereitung wegen eines Defektes aus. Dem herbeigerufenen Heizungsbauer U erklärt H, dass 
die Heizung sofort repariert werden müsste, weil sonst seine Gäste bei der zur Zeit herr-
schenden großen Kälte im Hotel nicht bleiben könnten und abreisen würden. U erwidert, die 
Reparatur werde nur einige Stunden in Anspruch nehmen. Mit den erforderlichen Arbeiten 
betraut U einen Gesellen. Diesem gelingt es nicht, die Heizung am selben Tag wie verspro-
chen in Gang zu bringen. Erst am nächsten Tag wird der Defekt behoben, nachdem U einen 
anderen Gesellen einsetzt. Zwischenzeitlich sind die meisten Gäste abgereist. 
 

Die Mahnung hat den Zweck, dem Schuldner klar zu machen, dass das Ausbleiben sei-
ner Leistung rechtliche Konsequenzen haben werde, um ihn deshalb zur sofortigen 
Leistung zu veranlassen. Steht aber bereits bei Vertragsschluss fest, dass nur eine ra-
sche Erbringung der Leistung Schäden abwenden kann und der Schuldner gerade im 
Hinblick auf die Dauer verspricht, innerhalb einer bestimmten Frist zu erfüllen, dann ist 
der mit der Mahnung verfolgte Zweck bereits durch den Vertragsschluss selbst erreicht. 
Es bedarf keiner zusätzlichen Mahnung mehr. Aber auch hier gilt, dass man diese Situ-
ation beweisen muss.  
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 l3. Automatischer Verzugseintritt bei Entge tforderungen innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung, § 
286 III BGB n.F. 

 
Achtung: Bei Verbrauchern ist eine besondere Hinweispflicht erforderlich! 
 
Die Neufassung des BGB seit 2002 unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von 
der alten Rechtslage. Während das alte Recht die 30-Tages-Regelung als eine Sonderre-
gelung ausgestaltet hat, gilt nach der Neufassung auch für Geldforderungen wieder das 
Mahnungssystem, dass durch die 30-Tages-Regelung lediglich ergänzt wird. Verzug kann 
also bei Geldforderungen auch vor Ablauf der 30 Tagen wieder durch Mahnung eintreten. 
Der Gläubiger hat wieder die Wahl, ob auch vor dieser Frist Verzug eintritt. Diese 30-
Tages-Regelung, wonach spätestens Verzug eintritt, gilt bei Verbrauchern aber nur 
dann, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder in der Zahlungsaufforderung beson-
ders hingewiesen worden ist! 
 

TIPP: 
Ein derartiger Hinweis könnte wie folgt auf Rechnungen aussehen: 
 Hinweis für Verbraucher: 
 Bitte beachten Sie, dass nach § 286 III BGB ein Verzug auch ohne Mahnung eintritt, wenn die 
 Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen seit Zugang dieser Rechnung erfolgt. 
 

Ist der Schuldner kein Verbraucher und bestreitet er den Zugang der Rechnung, beginnt 
die 30-Tages-Frist bereits 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung. 
 

TIPP: 
Ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher und ist 
der Schuldner kein Verbraucher, kann er bereits 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang 
der Gegenleistung in Verzug kommen. In diesem Fall kann es für den Schuldner im 
Einzelfall nachteilig sein, den Zugang der Rechnung zu bestreiten. Bestreitet er 
nämlich dies im Glauben, dadurch den automatischen Verzugseintritt zu verhindern, kann 
er im Einzelfall schlechter stehen als bei Zugang der Rechnung. Es kommt dann nämlich 
nicht mehr auf den Zugang der Rechnung sondern auf den Zeitpunkt der Lieferung an, 
der weit früher liegen kann als der Zugang der Rechnung. 

 

4.1.2. Höhe der Verzugszinsen 
Gem. § 288 II BGB  beträgt bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist, der Zinssatz künftig 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

 Der Zinssatz beträgt zukünftig 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wenn ein 
Verbraucher am Rechtsgeschäft beteiligt ist. 
Neu ist nach der Schuldrechtsreform, dass der Basiszinssatz zukünftig gesetzlich definiert ist. 
Die Definition befindet sich im § 247 BGB. Diese Bestimmung lautet wie folgt: 
 

§ 247 BGB. Basiszinssatz 
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 %. Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jah-
res um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszins-
satzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzie-
rungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem 1. Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in Abs. I Satz 
2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt. 
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Der Rhythmus, in dem künftig Zinsänderungen durch Anpassungen des Basiszinssatzes 
Rechnung getragen werden soll, ändert sich künftig insoweit, als nicht mehr eine drei- son-
dern nur noch eine zweimalige Anpassung pro Jahr vorgenommen werden kann. Die Vor-
schrift gibt auch die Pflicht der Deutschen Bundesbank zur unverzüglichen Bekanntmachung 
des geltenden Basiszinssatzes an. 
 

TIPP: 
Gespaltenen Zinssatz mit 8 % bzw. 5 % beachten und aktuellen Basiszinssatz im 
Internet unter http:\\www.bundesbank.de abrufen. 
 
4.2. Aufbau eines Forderungsmanagements 
Als Existenzgründer sollten Sie sich darüber bewusst sein, dass mit dem Vertragsschluss 
noch lange kein Geld verdient ist. Der Aufbau eines Forderungsmanagements muss daher 
ernst genommen werden, um gerade am Anfang einer Existenzgründung nicht selbst in Zah-
lungsschwierigkeiten zu geraten. Folgende Punkte können hier insbesondere eine Rolle spie-
len: 
 
- Bonität überprüfen (Bonitätsauskunft) 
- beweisbare vertragliche Grundlagen schaffen (Vertragsgrundlage) 
- an Sicherheiten denken (Sicherheiten) 
- durch Rechnungsgestaltung Schuldner unter Druck setzen (Rechnungswesen) 
- wenn mahnen, dann richtig mahnen (Mahnwesen) 
- notfalls Mahnbescheid beantragen oder Klage erheben (Gerichtswesen) 
 
Bonitätsauskunft 
Vor Vertragsabschluss sollte die Zahlungsfähigkeit und die Zahlungsgewohnheiten (Bonität) 
überprüft werden. Es sollte daher mit dem Vertragspartner bewusst und konkret die Zah-
lungsmodalitäten angesprochen werden, etwa wie folgt: 
 
- Leistung nur gegen Barzahlung 
- Abschlagszahlung nach vereinbartem Zahlungsplan 
 
Nutzen Sie verschiedene Quellen zur Bonitätsprüfung. Verfolgen Sie die Entwicklung Ihres 
Kunden, insbesondere, ob es auffällige Verzögerungen von Zahlungen gegenüber der Ver-
gangenheit gibt. Neben Auskunftsdateien wie z.B. Creditreform, Bürgel, sollte auch an Han-
delsregisterauszüge und Bankauskunft gedacht werden.  
 
Vertragsgrundlage 
Existenzgründer können bereits bei Vertragsschluss Risiken minimieren. Es sollten immer 
festgehalten werden: 
- genaue Bezeichnung der Vertragspartner bzw. Gesprächspartner und dessen Status klären, 

ob man hier mit dem Geschäftsführer selbst ein Geschäft macht, mit der GmbH oder einer 
GmbH & Co.KG! 

- Festlegung des Leistungsumfangs (Vorbeugung von Mängeleinwänden) 
- Lieferzeiten bzw. Beginn und Fertigstellung der Leistung 
- Beifügung der eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
- Vereinbarung von Abschlagszahlungen 
- Skonto als Zahlungsanreiz nutzen 
- Übereinstimmung der Unterschriften mit Bezeichnung der Vertragspartner prüfen 
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TIPP: 
Bei telefonischen Bestellungen immer auch Datum und Gesprächspartner notieren, sowie 
Gespräch schriftlich bestätigen lassen. 
 
Sicherheiten 
Die Bedeutung von Sicherheiten steigt. Oftmals ist im Falle der Insolvenz des Vertragspart-
ners allein eine Sicherheit wie eine Bürgschaft noch eine Möglichkeit, um zumindest teilweise 
sein Geld zu erhalten. Der Existenzgründer setzt seine eigen Existenz aufs Spiel, wenn es zu 
einem kompletten Forderungsausfall bei einem größeren Geschäft kommt. Eine Absicherung 
sollte selbstverständlich sein. Folgende Möglichkeiten sollten überlegt werden: 
- Abschlagszahlungen: 
 Abschlagszahlungen minimieren das Ausfallrisiko für den Unternehmer 
- Erfüllungsbürgschaft: 
 Bei größerem Auftragsvolumen grundsätzlich Erfüllungsbürgschaft verlangen. Sofern die 

Bank des Kunden derartiges verweigert, besteht ein massives Ausfallrisiko. 
- Eigentumsvorbehalt: 
 Eigentumsvorbehalte wirksam vereinbaren, um die Möglichkeit zu behalten, die eigene Wa-

re wieder zu erlangen. Im Einzelfall kann dies wirkungslos sein, wenn die Ware weiter ver-
arbeitet, vermischt oder im Wege des Einbaus untergeht.  

 In derartigen Fällen an einen verlängerten Eigentumsvorbehalt denken.  
 
Rechnungswesen 
Existenzgründer können mit Hilfe der Rechnungen Schuldner unter Druck setzen. Hierbei 
kann beachtet werden: 
- Rechnungsstellung: 
 Die Rechnungsstellung nicht vernachlässigen, sondern unverzüglich nach Leistungserbrin-

gung stellen. Teilen Sie mit, wann und auf welches Konto der ausgewiesene Betrag zu zah-
len ist.  

- Rechnungsprüfung: 
 In geeigneten Fällen mit dem Kunden Rechnung gemeinsam prüfen, um mögliche Unklar-

heiten sofort mit Kunden klären zu können. 
- Skonto: 
 Die Gewährung eines Skontos von 2 bis 3 % kann einen Anreiz für eine schnelle Zahlung 

darstellen. Skonto aber genau definieren, wie hoch, auf welche Rechnung (Abschlags- 
und/oder Schlussrechnung) und in welchem Zeitraum das Skonto gewährt wird. Unge-
schickte Formulierungen können hier wieder zu Unklarheiten und Streit führen. 

- Persönlicher Kontakt: 
 Nehmen Sie persönlichen Kontakt mit Kunden auf, was nicht bedeutet, dass auf Mahnun-

gen jeglicher Art verzichtet werden soll. Manchen Kunden ist es peinlich, wegen einer nicht 
gezahlten Rechnung persönlich angesprochen zu werden. Dies kann die Zahlungsmoral er-
höhen. Gleichzeitig merkt der Kunde, dass sie nachhaltig auf Zahlung bestehen. Leider ist 
es Praxis, dass Schuldner eher einen lästigen Gläubiger als einen geduldigen Gläubiger be-
dienen.  
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 Mahnwesen: 
 Bei nicht rechtzeitigem Zahlungseingang sollte der Unternehmer sofort mahnen. Es sollte 

dabei deutlich werden: 
 - Die Zahlung ist längst fällig. 
 - Es ist keinerlei Zahlung erfolgt. 
 Zeigen sie dem Kunden die Konsequenzen des Zahlungsverzuges auf, indem sie den Ver-

zugsschaden berechnen, auf evtl. Mahnkosten und auf Weiterungen hinweisen, etwa wie 
Einschaltung eines Rechtsanwalts und den damit verbundenen Kosten. Der zahlungsunwil-
lige Kunde merkt, dass sich eine Verzögerungstaktik bei ihnen nicht lohnt. Sie kennen ihre 
Rechte und machen sie auch geltend.  

 Realisieren sie auch ihre Drohungen. Für den Zahlungsverzug genügt eine Mahnung. Num-
merieren sie nicht Mahnungen, wie es in der Praxis häufig geschieht. Der Kunde merkt, 
dass auf eine erste Mahnung meistens noch eine zweite, dritte oder vierte folgt. Er wartet 
deshalb ab.  

 Der Zugang der Rechnung bzw. der Mahnung muss beweisbar sein.  
 Die Versendung des Schreibens per Einschreiben mit Rückschein sichert nicht unbedingt 

den Zugang.  
 
 ACHTUNG: 
 Wird beim Einschreiben/Rückschein der Benachrichtigungszettel nicht abgeholt, liegt noch 

kein Zugang vor. Es ist daher nochmals ein Zustellversuch zu starten. Im Einzelfall wird bei 
Zugangsvereitelung ein Zugang fingiert.  

 Bei Unternehmern als Kunden besteht die Möglichkeit, per Fax zu mahnen und durch eine 
Mitarbeiterin (Zeuge) telefonisch nachzufragen, ob Fax vollständig und leserlich angekom-
men ist. Gesprächspartner, Datum und Zeit notieren.  

 Das Sendeprotokoll ist kein Beweis, dass ein Zugang vorliegt! 
 
TIPP: 
Absolut sichere Methode ist die Zustellung der Mahnung oder der Rechnung durch den Ge-
richtsvollzieher. Dies hat daneben den Vorteil, dass ein Gerichtsvollzieher Eindruck erweckt.  
 
Gerichtswesen: 
Bleiben außergerichtliche Maßnahmen erfolglos, sollten gerichtliche Schritte eingeleitet wer-
den: 
- Mahnbescheid: 
 Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides stellen. Der Mahnbescheid muss bei uns mit den 

amtlichen Formularen beim Zentralen Mahngericht Coburg beantragt werden. 
- Klagen: 
 Alternativ zum gerichtlichen Mahnbescheid kann der Unternehmer direkt eine Klage einrei-

chen. Dabei gilt grundsätzlich hinsichtlich der Zuständigkeit: 
 Beträge bis  € 5.000,00  =  Amtsgericht 
 Beträge über  € 5.000,00 = Landgericht (Anwaltszwang) 
 Bei Klage vorab prüfen, ob eine außergerichtliche Schlichtung notwendig ist. Bis zum 

31.12.2005 war bei Beträgen bis € 750,00 vor Erhebung einer Klage ein Schlichtungsver-
fahren durchzuführen. Diese Regelung ist zum 01.01.2006 entfallen. Dies kann sich aber 
ändern. Zudem sind auch die Besonderheiten in anderen Bundesländern zu beachten (dor-
tige Schlichtungsgesetzte mit deren Voraussetzungen). 
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TIPP: 
Mahnbescheid nur sinnvoll, wenn im Vorfeld Forderung nicht bestritten ist und mit einem 
Widerspruch nicht zu rechnen ist.  
Klage ist sinnvoll, wenn mit einem Widerspruch im Mahnverfahren gerechnet werden muss. 
Ansonsten stellt das Mahnverfahren bei anschließendem Gerichtsverfahren eine Verzögerung 
dar. 
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4.3. Checkliste: Schuldnertricks 
 
Die Tricks der anderen kennen, hilft Ärger sparen. 
 
  

10 häufige Tricks 
 

 
Reaktion 

1. Schuldner mahnt ein bis drei Monate nach der 
Rechnung die angeblich noch ausstehende Rech-
nung an. 

Rechnung bei zweifelhaften Kun-
den per Einschreiben mit Rück-
schein 

2. Schuldner versieht Rechnung oder Mahnung mit 
Stempelaufdruck „Rechnung bereits bezahlt! Buch-
haltungsfehler! Bitte prüfen!“ 

Sofort bzw. nochmals mahnen, 
gegebenenfalls klagen. 

3. Schuldner schickt Brief, dass der Rechnungsbetrag 
„leider nicht auf das richtige Konto überwiesen wur-
de, man soll sich noch gedulden, die Bank wird mit 
Nachforschungen beauftragt.“ 

Sofort bzw. nochmals mahnen, 
gegebenenfalls klagen. 
 

4. Schuldner macht lange nach Fälligkeit der Rechnung 
Mängel geltend. 

Wenn Leistung ordnungsgemäß, 
sofort Klage. 

5. Schuldner erreicht, dass ihm Einschreibebrief von 
der Post nicht zugestellt werden konnte. 

Gerichtsvollzieher schicken. 

6. Hingabe ungedeckter Schecks oder Akzeptierung 
von Wechseln, wenn klar ist, dass keine Kontode-
ckung vorhanden ist. Beim Gläubiger erscheint dann 
zunächst Scheckgutschrift, die später mangels De-
ckung des Schuldnerkontos wider storniert wird. Im 
Falle eines Wechselakzepts bittet der Schuldner um 
Prolongation.  

Mahnbescheid und Androhung 
Strafanzeige wegen Scheckbe-
trugs. 

7. Schuldner bietet Teilzahlungen an, leistet diese aber 
nur zum Teil, wird daher erneut angemahnt usw.: 
ein Spiel ohne Ende, wenn Sie nicht richtig reagie-
ren. 

Bereits nach der 1. Rate Mahnver-
fahren. 

8. Schuldner bestellt und bezahlt zunächst kleine Men-
gen pünktlich (und mit Skontoabzug). Er erwirbt 
nach einiger Zeit das Vertrauen des Unternehmers. 
Dann ordert er eine große Lieferung, die aber nicht 
mehr bezahlt wird. Nachforschungen des  Unter-
nehmers ergeben, dass der Schuldner unbekannt 
verzogen ist.  

Bei größeren Geschäften unab-
hängig von Personen Sicherheiten 
verlangen. 

9. Schuldner bietet Gläubiger eine Kreditsicherheit –
z.B. Zession von Kundenforderung – an, die jedoch 
wertlos ist (bereits an einen Dritten abgetreten, 
Luftrechnung etc.) 

Bonitätsprüfung auf die Kunden-
forderung ausdehnen. 

10. Schuldner erklärt dem Gläubiger, dass er in Finan-
zierungsverhandlungen mit seiner Bank stehe und 
erwarte, demnächst wieder liquide zu sein. Bis da-
hin benötige er allerdings noch eine weitere Waren-
lieferung (kann sein, sollte dann aber glaubhaft ge-
macht werden, nicht selten erweisen sich solche 
Erklärungen „als Schall und Rauch“). 

Lieferung nur gegen 100-
prozentige Sicherheit 
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5. Arbeitsrecht 
 
5.1. Nebenberufliche Selbständigkeit 
Nebenberufliche Selbständigkeit ist grundsätzlich zulässig 
 
Ausnahmen: 
- Arbeitnehmer macht seinem Arbeitgeber Konkurrenz 
- Arbeitnehmer darf aufgrund des Arbeitsvertrages keine Nebentätigkeit ausüben 
- Arbeitnehmer vernachlässigt aufgrund der Selbstständigkeit seine Pflichten 
- Arbeitnehmer verwendet den vertraglich zugesicherten Erholungsurlaub auf die Nebenbe-

schäftigung und ist deshalb unausgeruht 
- Arbeitnehmer hat eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt und arbeitet nebenberuf-

lich, anstatt zu genesen 
 
Grundsätzlich weder Information noch Genehmigung des Arbeitgebers notwendig 
 
Ausnahmen: 
- Nebentätigkeitsklausel bzgl. Anzeige/Genehmigung 
- Genehmigungspflicht für Beamte 
- Genehmigungspflicht für Angestellte im öfftl. Dienst, die unter BAT fallen 
- Geplante Nebentätigkeit kann Arbeitgeberinteressen berühren 
 
5.2. Einstellung von Arbeitnehmern 
(weitere Informationen: IHK-Merkblatt „Einstellung von Arbeitnehmern“) 
 
5.2.1. Vorlage der Arbeitspapiere durch den Arbeitnehmer 
Vorgelegt werden müssen: 
 
- Lohnsteuerkarte, die von der Gemeindeverwaltung ausgestellt wird 
- Sozialversicherungsausweis, der vom zuständigen Rentenversicherungsträger ausgestellt 

wird 
- bei Ausländern (ausgenommen EU-Staatsangehörige sowie Norwegen, Island, Fürstentum 

Liechtenstein - EWR -) die Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis, die von den Ord-
nungsbehörden beziehungsweise dem Arbeitsamt erteilt werden.  

 Ausländer, die eine Aufenthaltsberechtigung und Personen, die eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis besitzen, sind vom Erfordernis der Arbeitsgenehmigung befreit. 

 
5.2.2. Arbeitsvertrag – Mindestinhalt 
(weitere Informationen: IHK-Merkblatt „Arbeitsvertrag“) 
 
- Namen und Anschriften 
- Zeitpunkt des Beginns 
- Vorhersehbare Dauer bei Befristung 
- Arbeitsort 
- Tätigkeitsbeschreibung 
- Zusammensetzung und Höhe des Lohns 
- Arbeitszeit 
- Erholungsurlaub 
- Kündigungsfristen 
- Evtl. anzuwendende Tarifverträge/Betriebsvereinbarungen 
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5.2.3 Melde- und Anzeigepflichten 
- Krankenkasse und Sozialversicherung 
 Innerhalb von zwei Wochen nach Beschäftigungsbeginn 
 Kranken-, Pflege- , Renten-, Arbeitslosenversicherung 
 Weitere Infos: IHK-Merkblatt „Einstellung von Arbeitnehmern“ 
 
- Berufsgenossenschaft 
 BG erhält Durchschlag der Gewerbeanzeige  
 Mitarbeiter sind automatisch pflichtversichert mit der Eröffnung des Unternehmens 
 Unternehmer selbst ist i.d.R. nicht pflichtversichert (freiwillige Versicherung möglich) 
 Weitere Infos: IHK-Merkblatt „Gesetzliche Unfallversicherung“ 
 
- Arbeitsamt 
 Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern wird Betriebsnummer zugeteilt 
 Weitere Infos: IHK-Merkblatt „Einstellung von Arbeitnehmern“ 
 
5.2.4. Lohnsteuer und Sozialabgaben 
- Lohnsteuer (bis zum 10. nach Monatsablauf an Betriebsfinanzamt) 
- Krankenversicherung (an Krankenkasse) 
- Pflegeversicherung (an Krankenkasse) 
- Rentenversicherung (an Krankenkasse) 
- Arbeitslosenversicherung (an Krankenkasse) 
 
5.2.5. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Das AGG hat die Zielsetzung, Benachteiligungen wegen der in § 1 AGG genannten Gründe in 
seinem Anwendungsbereich zu verhindern oder zu beseitigen. Es setzt damit die europäi-
schen Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG und 2004/113/EG um. Dabei sind 
folgende Merkmale zu beachten: 
-  Geschlecht 
- Behinderung (im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX) 
- Alter (meint sowohl Ältere als auch Jüngere) 
- Rasse und ethnische Herkunft 
- Religion 
- Weltanschauung (nicht im Zivilrecht) 
- sexuelle Identität 
 
Typische Benachteiligungssituationen: 
 
-  Stellenausschreibungen, Einstellungs- und Auswahlverfahren, Antwortschreiben 
- Beförderung, Umsetzungen, Versetzungen 
- Abmahnungen und Kündigungen 
- Lohn und Gehalt 
- Bewertung und Beurteilung von Leistungen 
- Bonussysteme 
- Aus- und Weiterbildung 
- Arbeitsverträge 
- Betriebsvereinbarungen 
- Tarifverträge 
- Sonstige Vereinbarungen 
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6. Mietrecht 
 
Existenzgründer müssen auch bei Abschlusse eines Geschäftsraummietvertrages Grund-
kenntnisse des Mietrechtes besitzen. Der Existenzgründer geht mit einem Mietvertrag für 
sein Geschäft als Mieter Rechte und Pflichten ein, die zu erheblichen finanziellen Belastungen 
werden können. Das Problem der Mietvertragsparteien besteht darin, das Gewünschte mit 
dem Machbaren zu verbinden. Häufig vergessen die Parteien auch, wichtige Punkte zu re-
geln, Streitpunkte werden, wie die Praxis zeigt, oft ausgeklammert, obwohl gerade dies zu 
Beginn eines Geschäftsraummietvertrages noch ohne Spannungen geregelt werden könnte, 
da Kompromissbereitschaft besteht.  
Meist unterschreibt der Existenzgründer einen vom Vermieter gestellten Formularmietver-
trag, wobei der Mieter sich häufig über den Inhalt des Geschäftsraummietvertrages nicht 
bewusst ist. Formularmietverträge sind Standardtexte mit allen Vor- und Nachteilen. Nicht 
jedes Geschäftsraummietverhältnis entspricht dem Standard. Ein Mietvertrag über einen Bü-
roraum bedarf einer anderen Gestaltung als für eine Arztpraxis oder ein produzierendes Ge-
werbe. Es können daher nur einige Punkte angeschnitten werden: 
 
6.1. Mietsache 
Die Mieträume des Geschäftsraummietvertrages sind genau zu definieren. Die bloße Adresse 
und das Geschoss als Angabe genügen in den seltensten Fällen. Es ist sinnvoll, den Mietge-
genstand durch die Verwendung von Plänen als Anlage zu beschreiben. Hierbei sollte folgen-
des beachtet werden: 
- Definition der Mietsache, Mietfläche 
 Der Existenzgründer als Mieter sollte darauf achten, dass die Mietfläche nicht nur im Ver-

trag genannt ist, sondern auch die Berechnungsmethode (Es gibt hier eine Vielzahl von Be-
rechnungsmethoden.). 

- Bauliche Besonderheiten der Mietfläche sind zu regeln (Gemeinschaftsflächen, gemeinsame 
Einrichtungen, Parkplätze, Stellplätze) 

- Zustand des Mietobjekt (Zustandsbeschreibung, Ausbauverpflichtungen, etc.) 
- Behördliche Genehmigungen, Standards (Sind behördliche Genehmigungen notwendig?) 
- Werbemaßnahmen (Beschilderung, Leuchtreklame) 
 
6.2. Mietzweck 
Es sollte der Mietzweck der Mietsache vertragliche festgelegt werden. Geschäft ist nicht 
gleich Geschäft. Es sollte zumindest festgelegt werden, ob es sich um ein Büro, einen Ver-
kaufsladen oder Ähnliches handelt. Aber Achtung, ist der Mietzweck zu detailliert beschrie-
ben, kann es zu Problemen kommen, wenn der Existenzgründer sein Geschäft neu ausrich-
ten möchte und evtl. den Mietzweck durch eine erweiterte Produktpalette überschreitet.  
 
6.3. Mietzeit, Option, Verlängerung 
In Geschäftsraummietverträgen sind Zeitmietverträge, bei denen Anfangs- und Endtermin 
ausdrücklich festgelegt sind, häufig und auch zulässig.  
Der Existenzgründer muss aber wissen, dass er mit einem Zeitmietvertrag eine erhebliche 
finanzielle Belastung übernimmt. Gerade wenn er sich noch nicht darüber im Klaren ist, ob 
die Geschäftsidee ein Erfolg wird, bestehen erhebliche Gefahren für die eigene Existenz! 
Es ist zwar richtig, dass in Geschäftsraummietverträgen es gängige Praxis ist, 10-
Jahresmietverträge abzuschließen oder aber sogenannte Optionsmöglichkeiten, wonach eine 
Grundmietzeit von 5 Jahren vereinbart ist mit der Optionsmöglichkeit des Mieters, nochmals 
um 5 Jahre zu verlängern. Ob diese übliche Variante auch der Interessenslage eines Exis-
tenzgründers entspricht, darf bezweifelt werden. 
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Vermieter argumentieren damit, dass zur Wirksamkeit von Mietanpassungsklauseln (Indizes) 
ein 10-Jahresmietvertrag notwendig ist. Dies ist richtig, allerdings schließt dies nicht aus, 
dass der Mieter andere Abschnitte wählt, beispielsweise eine Grundmietzeit von 2 Jahren mit 
jeweiligen Optionsmöglichkeiten des Mieters um weitere 2 Jahre. Es könnte auch Alternati-
ven geben, wie z.B. Sonderkündigungsrechte nach bestimmten Zeitabschnitten. Meist ist 
nach 2 bis 3 Jahren absehbar, ob sich das Geschäft trägt. Der Existenzgründer sollte folgen-
de Vertragsgestaltung überlegen, um das Risiko abzufedern. 
- Sonderkündigungsrechte 
- Nachmieterstellung (Recht des Mieters, einen Nachmieter zu stellen) 
- Umsatzmiete (ein Teil der Miete wird an den Umsatz gekoppelt) 
 
6.4. Miete  
Neben der Festlegung der Mietsache ist für den Existenzgründer die Zahlung der Miete eines 
der wichtigsten Punkte des Vertrages. Bei den Mietzinsarten gibt es verschiedene Möglichkei-
ten: 
- Fixmiete: 
 Miete als Zahlung einer bestimmten Summe in gewissen Intervallen, meist monatlich. 
- Umsatzmiete: 
 Miete, die vom Umsatz/Gewinn des Mieters abhängig ist. 
- Kombimiete: 
 Kombination beider Mietzinsarten, wobei die Umsatzmiete neben der Fixmiete gezahlt wird. 
 
6.5. Betriebskostenvereinbarung 
Der Existenzgründer sollte bei der Betriebskostenvereinbarung aufmerksam sein. Es sollte 
eindeutig geklärt werden, welche Betriebskosten konkret umgelegt werden. Deshalb sollte 
eine entsprechende Anlage zum Mietvertrag gefertigt werden. Der bloße Verweis im Mietver-
trag auf die sogenannte Betriebskostenverordnung bedeutet, dass bis zu 17 verschieden 
Betriebskostenarten auf den Existenzgründer als Mieter umlegbar sind.  
Die Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten ist zu Mietbeginn meist nicht überschaubar, da 
das Nutzerverhalten und der Geschäftsbetrieb selbst erheblichen Einfluss haben.  
Vorsicht vor Lockvogelangeboten. Es kann sein, dass der Vermieter eine äußerst günstige 
Betriebskostenvorauszahlung anbietet und ein Jahr später erhebliche Betriebskostennachzah-
lungen die Existenz gefährden. Es sollten daher die Betriebskosten der Vorgänger erfragt 
werden, am besten schriftlich. 
 
6.6. Instandhaltungs-, Instandsetzungsklausel, Schönheitsreparaturen 
Es ist nicht ungewöhnlich, wenn der Vermieter entgegen dem Gesetz vom Existenzgründer 
als Mieter Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und Schönheitsreparaturen ver-
langt. Der Mieter sollte aber beachten, dass diese Verpflichtungen nicht zu weit gehen. Hin-
ter derartigen Klauseln können sich erhebliche finanzielle Belastungen verbergen. Der Exis-
tenzgründer sollte daher in den Vertragsverhandlungen versuchen, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsklauseln summenmäßig einzugrenzen, dass beispielsweise bestimmte 
Höchstbeträge pro Reparatur und pro Jahr festgelegt werden. Dadurch werden die Risiken 
überschaubar.  
Schönheitsreparaturen werden üblicherweise auf den Mieter umgelegt. Hier ist darauf zu 
achten, dass keine übermäßigen Kombinationen auftreten, wie beispielsweise Anfangsreno-
vierung, laufende Renovierung mit kurzen Intervallen, verbunden mit Endrenovierungsver-
pflichtungen. Derartige Regelungen können nur bei einer kurzen Mietdauer zu starken finan-
ziellen Belastungen für den Existenzgründer führen . 
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6.7. Betriebspflichtklausel/Konkurrenzschutz 
Der Existenzgründer als Mieter sollten den Vertrag nach Betriebspflichtklauseln und Konkur-
renzschutzklauseln untersuchen. 
Unter einer Betriebspflichtklausel versteht man eine Bestimmung, wonach der Mieter ver-
pflichtet ist, die Mietsache zu nutzen und bestimmte Öffnungszeiten einzuhalten. Es kann im 
Einzelfall billiger sein, eine Mietsache nicht zu nutzen und die bloße Miete zu zahlen, anstatt 
den Betrieb zu öffnen mit entsprechenden Personal- und Betriebskosten. Sofern eine Be-
triebspflicht vereinbart werden soll, sollte sich der Existenzgründer über die Konsequenzen 
im Klaren sein.  
Konkurrenzschutzklauseln sind Bestimmungen, die den Mieter vor Konkurrenz schützen sol-
len. Es ist häufig in vom Vermieter gestellten Verträgen der Fall, dass der Konkurrenzschutz 
ausgeschlossen oder sehr stark eingeschränkt wird. Dies kann zu erheblichen Nachteilen für 
den Existenzgründer führen, wenn sein direkter Konkurrent oder zumindest ein Unternehmen 
mit ähnlicher Leistungspalette in unmittelbarer Nähe oder gar im selben Objekt Mieträume 
anmietet.  
Der Existenzgründer sollte daher versuchen, einen Konkurrenzschutz zu vereinbaren oder 
sich mit dem Vermieter als Kompromiss auf den Umfang des Konkurrenzschutzes zu ver-
ständigen. Beispielsweise durch Erstellung einer bestimmten Liste von Produkten, die ein 
anderer Mieter des Objektes nicht anbieten darf. 
 
6.8. Nachfolgeklausel 
Sofern es dem Existenzgründer nicht gelingt, einen kurzfristigen Zeitmietvertrag zu vereinba-
ren oder annehmbare Optionslösungen zu erreichen oder gar ein Sonderkündigungsrecht 
durchzusetzen, sollte bei langfristigen Verträgen darauf geachtet werden, dass zumindest 
der Mieter das Recht hat, einen Nachmieter zu stellen, um aus dem Vertragsverhältnis zu 
gelangen.  
Es gibt einen weit verbreiteten Irrglauben, dass der Mieter das Recht habe, bei Stellung von 
drei geeigneten Nachmietern, aus dem Mietverhältnis auszuscheiden. Dies ist unzutreffend. 
 
TIPP: 
Was viele Vermieter und Mieter nicht wissen ist, dass es bei Mietverträgen auch eine Schrift-
form in § 550 BGB gibt. Ein Verstoß gegen das Schriftformerfordernis führt zwar nicht zur 
Unwirksamkeit des Vertrages, ermöglicht aber einer der Parteien, einen Mietvertrag mit or-
dentlicher Kündigungsfrist zu kündigen.  
Dies mag zunächst harmlos klingen, kann aber finanzielle Nachteile haben. Erbringt der Exis-
tenzgründer als Mieter im Vertrauen darauf, einen langfristigen Zeitmietvertrag zu haben, 
erhebliche Investitionen (bauliche Veränderungen, etc.) und wird der Vertrag dann mit or-
dentlicher Frist gekündigt, bestehen erhebliche finanzielle Risiken. Es sollte daher nicht nur 
aus Beweisgründen vermieden werden, mündliche Vereinbarungen über den Mietvertrag zu 
treffen. Sollten nach dem Mietvertrag vertragliche Änderungen notwendig sein, müssen un-
bedingt Nachträge gefertigt werden, um keinen Verstoß gegen das Schriftformerfordernis zu 
provozieren. 
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